Antrag A1

Antragsteller: 
SPD Unterbezirksvorstand, 

SPD-OV Rheinkamp

Adressat: 
  
SPD-Parteivorstand,





SPD-Bundestagsfraktion





SPD-Landtagsfraktion NRW
Gute Arbeit für ein besseres Leben – prekäre Beschäftigung bekämpfen

Der UB Parteitag möge beschließen:

Der SPD Parteivorstand, die SPD Bundestagsfraktion und die SPD-Landtagsfraktion NRW werden aufgefordert, folgende Forderungen in der politischen Beratung in Gesetzesinitiativen umzusetzen, um „gute Arbeit zu fairen Bedingungen“ durchzusetzen.

Folgende Forderungen sind zu stellen:

· Tarifliche bzw. ortsübliche Entlohnung bei gleichzeitiger Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns von mindestens 8.50 €

· Eingrenzung von Leiharbeit in Dauer und Umfang sowie gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit ab dem ersten Tag

· Einführung der Sozialversicherungs- und Steuerpflicht ab der ersten Stunde

· Durchsetzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes von sozialversicherungspflichtiger und geringfügiger Beschäftigung, wie er im Teilzeit- und Befristungsgesetz festgeschrieben ist

· Verbesserung der gesetzlichen Möglichkeiten zur Zusammenarbeit zwischen den Betriebsräten der Verleih- und der Entleihbetriebe

· Synchronisationsverbot: Die Dauer des Arbeitsvertrages und des Leiharbeitseinsatzes dürfen nicht identisch sein

· kein Einsatz von Leiharbeitern in bestreikten Betrieben

· Verbot von Vermittlungsprovisionen, auch durch Verleihbetriebe 

· Abschaffung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen

· Stärkung von unbefristeten Arbeitsverhältnissen und Beschränkung befristeter Beschäftigung sowie von Praktikantenverträgen

· Ausbau präventiver sowie gesundheitsförderlicher Maßnahmen, um Beschäftigte länger, gesünder und alternsgerecht im Unternehmen zu beschäftigen
· Ausweitung der Beteiligung, Handlungsspielräume und Mitbestimmung der Beschäftigten

· Gewährleistung flexibler Kinder- und Pflegebetreuung zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf

· Regelmäßige Fort- und Weiterbildung zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit und beruflicher Stabilität

Begründung:

Wir sind die Partei der Arbeit. Unsere Aufgabe ist es, guter Arbeit wieder ihren Stellenwert in der Gesellschaft und Arbeit ihren Wert zurück zu geben. Arbeit ist ein zentraler Schlüssel für die gesellschaftliche Teilhabe. 

Die allermeisten Menschen verbinden mit ihrer Erwerbsbeteiligung nicht nur Broterwerb, sondern auch Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Selbstachtung, Selbstvertrauen und Selbstverwirklichung. Arbeit hat einen Wert, der weit über das Materielle hinausreicht. Integration in den Arbeitsmarkt ist die Voraussetzung für die Integration in die Gesellschaft. Erwerbsarbeit ist die Brücke zwischen Individuum und Gesellschaft. Das gilt für Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. 

Arbeitslosigkeit hingegen berührt Lebensschicksale, denn Identität, Selbstachtung und gesellschaftliche Anerkennung sind nach wie vor wesentlich durch Arbeit definiert. 

Menschengerechte Arbeitsbedingungen und das Prinzip „Gute Arbeit“ sollen in allen Bereichen unserer Wirtschaft durchgesetzt werden. Normale, unbefristete Arbeitsverträge müssen wieder die Regel werden. Fortschritt auf dem Arbeitsmarkt lässt sich an der Stärkung von Normalarbeitsverhältnissen messen. Dies ist einerseits eine Frage der Sicherheit der Beschäftigten, aber auch eine entscheidende Grundlage für die Finanzierung und Leistungsfähigkeit unserer sozialen Sicherungssysteme.

Die heutige Arbeitswelt stellt hohe Anforderungen an das Engagement, die Flexibilität und die Eigenständigkeit der Beschäftigten. Je schneller sich unsere Arbeitswelt verändert, desto größer ist das Bedürfnis nach sozialer Sicherheit. 

Die SPD im Kreis Wesel setzt sich für eine Arbeitskultur des Miteinanders und des sozialen Zusammenhalts ein. Es ist nicht nur ein Gebot der Fairness, sondern liegt auch im eigenen Interesse der Unternehmen, Arbeit so zu gestalten, dass sie die Lebensqualität und die Gesundheit nicht beeinträchtigt und Raum gibt für das familiäre Zusammenleben und die Betreuung von Kindern. 

Der Niedriglohnsektor ist seit Mitte der 90er Jahre stark gewachsen. Mittlerweile arbeiten in Deutschland mehr Menschen zu Niedriglöhnen als in Großbritannien. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass sich aus Sicht der Beschäftigten die Bedingungen für eine faire Aushandlung von Löhnen und Arbeitsbedingungen deutlich verschlechtert haben.

Ohne eine verbindliche Lohnuntergrenze besteht die Gefahr eines andauernden bzw. sich verschärfenden Lohndumpings, einer Dequalifikation von Arbeit und in der Konsequenz eine Nachfrageschwächung.

Wir brauchen daher den gesetzlichen Mindestlohn. Die SPD unterstützt die Forderung des DGB nach Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns von 8,50 Euro, der regelmäßig durch eine unabhängige Expertenkommission überprüft und angepasst wird. Ziel muss sein, dass der Mindestlohn für einen Alleinstehenden bei Vollzeitarbeit existenzsichernd ist.

Mindestlöhne alleine werden aber nicht alle Probleme lösen. Wir brauchen wieder eine Orientierung an wesentlichen Standards, die zur Grundlage der sozialen Marktwirtschaft gehören. Dazu gehört unabdingbar die Stärkung der Tarifbindung. Die Tarifbindung geht seit Jahren zurück. 2008 waren noch 63 Prozent der Beschäftigten in Westdeutschland und 52 Prozent in Ostdeutschland über einen Tarifvertrag abgesichert. Im Dienstleistungsbereich liegt die Tarifbindung oft noch weit darunter. Eine Möglichkeit zur Stärkung der Tarifbindung ist die vereinfachte Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen.

Darüber hinaus setzen wir uns für ein mit EU-Recht konformes Bundestariftreuegesetz ein. Die Zumutbarkeitsregelung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende darf Lohndumping nicht fördern. Daher fordern wir die Zumutbarkeit von Arbeitsverhältnissen an das Kriterium der Zahlung von tariflichen oder ortsüblichen Löhnen zu binden.

Auftragsspitzen abfangen und Personalengpässe beseitigen - das war der Ursprungsgedanke bei Leiharbeit. Doch tatsächlich werden bei der Leiharbeit fast immer arbeitsrechtliche und tarifliche Bestimmungen unterlaufen und häufig der Einsatzzeitraum maßlos ausgedehnt. Mehrere Jahre Einsatzdauer sind in manchen Firmen keine Seltenheit. Die SPD fordert, die Begrenzung der Einsatzdauer auf maximal drei Monate oder eine arbeitsplatzbezogene Höchstüberlassungsdauer. Zudem soll der Einsatz auf Dauerarbeitsplätzen verhindert werden. Werden Leiharbeiter über diesen Zeitraum hinweg eingesetzt, ist per Gesetz zu regeln, dass automatisch ein Arbeitsverhältnis zwischen Leiharbeitnehmer und Entleiher zustande kommt. 

In Deutschland sind Leiharbeitnehmer oft Beschäftigte zweiter Klasse. Meist wird ihnen eine gerechte Entlohnung und eine faire Behandlung verweigert. Die SPD fordert die vollständige Gleichbehandlung der Leiharbeitnehmer/innen mit den Stammbeschäftigten bei Bezahlung und Arbeitsbedingungen - und zwar ab dem ersten Einsatztag.

In einigen Firmen ist es Praxis, Stammbeschäftigten zu kündigen und sie anschließend als Leiharbeiter wieder einzustellen. Das soll mit einem Vorbeschäftigungsverbot verhindert werden.

Bisher haben die Betriebsräte in den Entleihbetrieben nur ein stark eingeschränktes Mitbestimmungsrecht bei Leiharbeit. Dieses Recht soll ausgebaut werden. Wir fordern die volle Mitbestimmung, wie sie auch für Stammbeschäftigte gilt. Damit sollen beispielsweise die Zustimmungsverweigerungsrechte nach Paragraph 99 Betriebsverfassungsgesetz ausgedehnt werden.

Den Missbrauch von Minijobs durch Arbeitgeber wollen wir bekämpfen. Derzeit wird der Minijob für die meisten der 7,4 Millionen Beschäftigten im Minijob zur Niedriglohnfalle: Fast 90% aller geringfügig Beschäftigten beziehen Stundenlöhne unterhalb der Niedriglohnschwelle. Es gilt als gesichert, dass im Minijob das Gleichbehandlungsgebot massiv verletzt wird, indem sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte systematisch unterschiedlich entlohnt werden. Auch werden Minijobber/innen durch Vorenthaltung tariflicher oder gesetzlicher Ansprüche auf Urlaub, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und bezahlte Feiertage benachteiligt, was gegen das Diskriminierungsverbot im Teilzeit- und Befristungsgesetz verstößt. 

Daher muss ein Ziel sein, die Anzahl von geringfügig Beschäftigten zugunsten von normaler sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung zurückzudrängen. Ebenso sollte die seit 2003 geltende Befreiung der geringfügigen Nebenjobs von Steuern und Sozialabgaben zurückgenommen werden. 

Grundsätzlich sind erleichterte Übergänge in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und verbesserte individuelle berufliche Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen. Eine von manchen diskutierte Höchstgrenze von maximal 12 oder 15 Stunden wöchentlicher Arbeitszeit einzuführen wird das Problem nicht lösen. Stattdessen sollen alle Arbeitsverhältnisse gleich behandelt werden.

Einstimmig angenommen
